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Verdrängenwird teuer

Corona?Covid?War damal
was? Für die große Mehr-
heit der Menschen ist die

Zeit der Ausgangssperren, Mas-
ken und Versammlungsverbote
nurnocheinböserSpuk,fastver-
gessen oder verdrängt. Ebenso
vergessen und verdrängt wor-
densindvonderAmpelkoalition
aber offenbar auch die laut ver-
schiedenen Untersuchungen
mindestens zehn Prozent aller
Erkrankten, die mit ganz unter-
schiedlichen Spätfolgen ihrer
Corona-Infektion zu kämpfen

KOMMENTAR
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haben. Das zeigt sich deutlich in
den läppischen200000Euro, die
im Haushaltsentwurf 2024 für
die Förderung und Beratung Be-
troffener eingeplant waren.
Die Union hat diese Lücke er-

kanntundgetan,waseineOppo-
sition dann eben so tut: mehr
Geld für Forschung und Versor-
gung gefordert. Und die Ampel
hat getan, was eine Regierung
dannebensotut:dieAnträgeder
Union abgelehnt.
Weil sich dieses gravierende

Problem aber nicht einfach ver-
gessen und verdrängen lässt, ist
der Gesundheitsminister nun
seinerseits in die Offensive ge-
gangen und klotzt, statt zu kle-
ckern. InseinemHaushalt legter
für das kommende Jahr nochmal
20,8 Millionen Euro obendrauf:

21MillionenEuro sollen also für
die Information zu und For-
schung über LongCovid zurVer-
fügung stehen.
Und was gibt es für dieses

Geld? Lauterbach kündigt ein
Info-Portal imInternetan.Na ja.
Und einen „Runden Tisch“, der
Ideen entwickeln soll. Nochmal
na ja. Denn damit tut der Minis-
terzwarmehralsnichts, aberbei
weitemnichtgenug.Dennschon
jetzt ist klar, dass die Erfor-
schungder verschiedenenLong-
Covid-Varianten,derenBehand-
lungunddiedamitverbundenen
Spätfolgen und gesellschaftli-
chen Folgekosten teurer werden
als die 21 Millionen Euro. Und
zwar sehr viel teurer.

Ihre Meinung an: dialog@kr-redaktion.de
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Köln. Das Erzbistum Köln sieht sich mit
einer zweiten Schmerzensgeldklage
eines Missbrauchsopfers konfrontiert:
Die Missbrauchsbetroffene Melanie F.
verlangt insgesamt 850 000 Euro vom
Erzbistum. Davon seien 830 000 Euro
Schmerzensgeld und 20 000 Euro Thera-
piekosten, sagte der Bonner Rechtsan-
waltHans-WalterWegmann,derdieFrau
gemeinsam mit seinem Kollegen Eber-
hard Luetjohann vertritt, der Rund-
schau.

? WaswirftMelanie F.
dem Erzbistumvor?

Öffentlich bekanntgeworden ist der Fall
von Melanie F. Anfang 2022 durch den
Prozess gegenden früherunter anderem
in Gummersbach tätigen Pfarrer Hans-
Bernhard U., den das Landgericht Köln
wegen insgesamt 110 Fällen des Miss-
brauchs anKindernund Jugendlichenzu
zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilte.
Die heute 56-Jährige Melanie F. konnte
nur als Zeugin gehört werden, denn U.s
Verbrechen an ihr sind strafrechtlich
verjährt. In den 1970er und 1980er Jah-
ren hatte sie bei U. als Pflegetochter ge-
lebt – zunächst während seiner eigenen
Ausbildung als Diakon in Alfter, später
als er Kaplan in Kerpen war. Nach ihrer
AussagehatteU. sie seit dem13. oder 14.
Lebensjahr sexuell missbraucht. Zwei-
mal sei sie von U. schwanger geworden.
BeimerstenMal habe er ohne ihrWissen
eine Abtreibung bei ihr vornehmen las-
sen (Vorwand:„Verhütung“), beim zwei-
tenMal,nunmitetwa18 Jahren,habesie
sich selbst dazu entschlossen.
Das alles wäre nichtmöglich gewesen,

wenn der damalige Erzbischof Joseph
Kardinal Höffner dem Geistlichen nicht
dieAufnahmevonPflegekinderngestat-
tethätte.„ZumWohledesKindes“,soha-
be Höffner seine Entscheidung begrün-
det. U.s Verhalten als Pflegevater habe

das Erzbistum nie kontrolliert. Einer
Auflage,eineHaushälterineinzustellen,
kam U. nie nach, ohne dass dies Konse-
quenzen gehabt hätte.

? Wiewird die
Klage begründet?

Das Anwaltsteam um Luetjohann hatte
bereits den Missbrauchsbetroffenen
Georg Menne gegen das Erzbistum ver-
treten, dem das Landgericht Köln
300 000 Euro zugesprochen hatte – ver-
langt hatte er 750 000 Euro. Im Fall Me-

Wasmeinen Sie? In
welchemAusmaß
sollten die Kirchen
zahlen? Bitte schrei-

ben Sie uns:
Dialog@kr-redak-

tion.de,
Kölnische Rund-

schau, Leserbriefe,
Postfach 102145,

50461 Köln

Von1969bis 1987war
JosephKardinal Höffner
Erzbischof von Köln. Das
Gutachten der Kanzlei
Gercke-Wollschläger
prüfte sein Verhalten auf-
tragsgemäß erst ab 1975
und ermittelte für diese
Zeit acht Fälle von Pflicht-
verletzung imUmgang
mitMissbrauchsfällen.

EineUnabhängigeKom-
mission gewährt Zahlun-
genzurAnerkennungdes
Leides anBetroffene von
Missbrauch imRaumder
katholischen Kirche.Wird
dasMenne-Urteil rechts-
kräftig, dürften die bisher
vier- bis fünfstelligen Be-
träge steigen. Kirchen-
rechtler Schüller begrüßt
das als „gutenWeg“, rügt
aber das intransparente
Anerkennungsverfahren:
Es sei ein von denBischö-
fen zu verantwortender
„himmelschreiender
Skandal“, dassBetroffene
keine Entscheidungs-
gründe erführen.

lanieF. sei derVerschuldensgradderKir-
che noch höher als im Fall Menne, sagt
Wegmann. Höffner habe hier weitaus
„vorsätzlicher“ gehandelt. Auch der in
Münster lehrende Kirchenrechtler Tho-
mas Schüller sieht im Gespräch mit der
Rundschau „eine klare Verantwortung
bei Kardinal Höffner und seinen leiten-
den Klerikern“. Inwiefern sie bewiesen
werdenkönne,werdederProzesszeigen.
Aber warum gehen die Anwälte nicht

gegendeninhaftierten(undmittlerweile
ausdemPriesterstandentfernten)U. vor

und gegen die Jugendämter? Deren Auf-
gabe war es ja, Pflegekinder zuzuweisen
und für ihrWohlergehen zu sorgen.Man
haltesichansErzbistum,sagtWegmann,
weil man es angesichts seiner „massi-
ven“ Fehler als den „eigentlichenVerur-
sacher“desLeidsseinerMandantinsehe.

? Macht das Erzbistum
Verjährung geltend?

Der Menne-Prozess war nur möglich,
weil Erzbischof Rainer Maria Kardinal
Woelki darauf verzichtete, Verjährung
geltend zu machen. Wird er wieder so
handeln? Nach Angaben des Erzbistums
ist dieKlageschrift nochnicht eingegan-
gen. Wenn sie da sei, werde Woelki mit
den zuständigen Gremien sprechen und
entscheiden. Kommt er am Präzedenz-
fallMenne vorbei?Und könnten sich an-
dere Bistümer anders verhalten?
Schüller weist darauf hin, dass Woelki

im Fall Menne die Verjährungsfrage der
Rechtskommission des Verbandes der
Diözesen Deutschlands vorgelegt habe.
Da habe es „verschiedene Sichtweisen“
gegeben.„Es ist demnachpolitischnicht
ausgemacht, dass alle Diözesen auf die
Einrede auf Verjährung verzichten wer-
den.“ Zumal das Kirchenvermögen ohne
RechtsgrundkeinenSchaden leidendür-
fe– deshalb gebe es Fachleute in den bi-
schöflichen Verwaltungen, „die auf die
Gefahr der Untreue hinweisen“.

? Was heißt das für
die Kirchenfinanzen?

Wegmannberichtetvonrund100Betrof-
fenen, die sich bei seinem Bonner An-
waltsteam gemeldet hätten – auch aus
anderen Bistümern und der evangeli-
schen Kirche.Was passiert, wenn immer
mehrKlagenerfolgreichsindundamEn-
de die Rücklagen aufgebraucht sind?
Der Mainzer Bischofs Peter Kohlgraf

hatte als letzte Möglichkeit den Zugriff
auf Kirchensteuereinnahmen erwähnt.
Diedürftenbis2030einigermaßenstabil
bleiben. Und dann?
AmEnde könnte sich laut Schüller die

Frage der Insolvenz stellen, wenn nicht
im rechtlichen, so doch im faktischen
Sinne,demderZahlungsunfähigkeit.Be-
troffene, soSchüller,wiesenzwaraufdie
weiter laufenden Kirchensteuereinnah-
men hin. Aber, so Schüller: „Allerdings
wäre zivilrechtlich zu prüfen, inwiefern
dies zulässig wäre, denn die Bistü-
mer/Landeskirchen sind ja zum Beispiel
durch ihre vielen Beschäftigungsver-
hältnisse ebenfalls vertragliche Bindun-
gen eingegangen.“
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Die Höhe der Schmerzensgeldforderung
Schmerzensgeldansprü-
che bei körperlichen Schä-
den sind seit Jahrzehnten
anerkannt. Bei seelischem
Leid setze sich dieser Ge-
danke erst langsamdurch,
sagtMelanie Fs. Bonner
Anwalt Hans-WalterWeg-
mann. Alswichtiger Schritt
darfwohldasMenne-Urteil
gelten–auchwennesnoch

nicht rechtskräftig ist. Klä-
ger GeorgMenneund sei-
ne Anwälte prüfenweiter-
hin Rechtsmittel. Dass da-
malsweniger als dieHälfte
des geforderten Schmer-
zensgeldeszuerkanntwur-
de, hatte das Kölner Ge-
richt unter anderemsobe-
gründet: „Wirmöchtendas
Leiden nicht schmälern,

aber: Sie leben, Sie haben
geheiratet, Sie habenKin-
der und einenBeruf.“

Verglichendamit gehe es
Melanie F. viel schlechter,
sagtWegmann. Sie könne
nur eingeschränkt arbei-
ten undhabe durch den
Prozess gegenU. eine Re-
traumatisierung erlitten.

WelcheVerantwortung
tragen der früher Kölner
KardinalJosephHöffnerund
seineMitarbeiter für das

Schicksal einesMissbrauchsopfers?
Undwie könnte einmaterieller Aus-
gleich aussehen?Hintergründe zu
einer neuenKlage.

Doch ein bisschen zu ähnlich? Karikatur: Kostas Koufogiorgos

110 Fälle von teils schweren Missbrauchsdelikten: Der Geistliche Hans-Bernhard U.
(im roten Anorak) wird im Februar 2022 in den Kölner Gerichtssaal geführt. Foto: dpa
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KatharinaRitzer
zumVorstoß
Lauterbachs
zu Long Covid

@

MussdasErzbistumerneutzahlen?
DieschwerenMissbrauchstatendesverurteiltenEx-PfarrersU.könnten fürdiekatholischeKircheauchmaterielle

Konsequenzenhaben,denneinOpfer fordertSchmerzensgeld–diezweitederartigeKlagegegendieKölnerDiözese.

KARDINALHÖFFNER

ANERKENNUNG

FRAGEDESTAGES


